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 Veröffentlicht am 15.09.1999

Norm

ABGB §1489 II

Rechtssatz

Zum Beginn der Verjährungsfrist bei einer am Plasmaspender ausgelösten, vorerst unbekannten Hepatitis-C-Infektion

mit Spätfolgen: Erst ab dem Zeitpunkt, wo eine ausreichende Grundlage für eine erfolgreiche Klage, was Kausalität und

Verschulden angeht, vorliegt.
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